
  

 Amtliches Mitteilungsblatt 

 der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) 
  

 − Amtsblatt − 

11. JAHRGANG STOLBERG, DEN 18.03.2020 NR. 8 

 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
Gemäß §§ 3 Abs. 1, 7 Abs. 3, 9 Abs. 1 Ordnungsbe-
hördengesetz (OBG NRW) in Verbindung mit § 28 des 
Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infekti-
onskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzge-
setz - IfSG) erlässt die Kupferstadt Stolberg zur Ver-
hütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 Virus-
Infektionen zunächst bis zum 19.04.2020 folgende 
ergänzende: 
 

Allgemeinverfügung 
 
1. Ab sofort – zunächst bis zum 19.04.2020 - wer-

den für Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach 
RKI-Klassifizierung für den Zeitraum von 14 Ta-
gen nach Aufenthalt Betretungsverbote für fol-
gende Bereiche erlassen: 

 
a) Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertagesein-

richtungen, Kindestagespflegestellen, Heilpä-
dagogische Kindertageseinrichtungen, „Kin-
derbetreuung in besonderen Fällen“, Schulen 
und Heime, in denen überwiegend minderjäh-
rige Personen betreut werden) sowie be-
triebserlaubte Einrichtungen nach dem § 45 
SGB VIII (stationäre Erziehungshilfe) 
 

b) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitati-
onseinrichtungen, in denen eine den Kran-
kenhäusern vergleichbare medizinische Ver-
sorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tages-
kliniken 
 

c) stationäre Einrichtungen der Pflege und der 
Eingliederungshilfe 
 

d) Berufsschulen 
 

e) Hochschulen 
 
 
2. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitati-

onseinrichtungen sowie für stationäre Einrichtun-
gen der Pflege und der Eingliederungshilfe, be-
sondere Wohnformen im Sinne des SGB IX so-
wie ähnliche Einrichtungen werden - zunächst bis 

zum 19.04.2020 – die nachstehenden Maßnah-
men angeordnet:  

 
 Diese Einrichtungen haben Maßnahmen zu 

ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren 
zu erschweren, Patienten und Personal zu 
schützen und persönliche Schutzausrüstung 
einzusparen. 
 

 Sie haben Besuchsverbote und restriktive 
Einschränkungen der Besuche auszuspre-
chen; maximal ist aber ein registrierter Be-
sucher pro Bewohner/Patient pro Tag mit 
Schutzmaßnahmen und mit Hygieneunterwei-
sung zuzulassen. Ausgenommen davon sind 
medizinisch oder ethisch-sozial angezeigte 
Besuche (z.B. Kinderstationen, Palliativpatien-
ten). 
 

 Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffent-
lichkeit zugängliche Einrichtungen für Patien-
ten oder Besucher sind zu schließen. 
 

 Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie 
Vorträge, Lesungen, Informationsveranstal-
tungen, etc. sind zu unterlassen.  

 
 
3. Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und 

Angebote sind ab sofort - zunächst bis zum 
19.04.2020 - zu schließen bzw. einzustellen: 

 
 Alle Kneipen, Cafes, Bars, Clubs, Diskothe-

ken, Theater, Opern- und Konzerthäuser, 
Kinos, Museen und ähnliche Einrichtungen 
unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft 
oder von Eigentumsverhältnissen ab dem 
16.03.2020 
 

 Alle Messen, Ausstellungen, Freizeit- und 
Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten 
(drinnen und draußen), Spezialmärkte und 
ähnliche Einrichtungen ab dem 18.03.2020 
 

 Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und so-
genannte “Spaßbäder”, Saunen und ähnliche 
Einrichtungen ab dem 16.03.2020 
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 Spiel- und Bolzplätze ab dem 18.03.2020 
 

 Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musik-
schulen, in sonstigen öffentlichen und privaten 
außerschulischen Bildungseinrichtungen ab 
dem 17.03.2020 
 

 Reisebusreisen ab dem 18.03.2020 
 

 Jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffent-
lichen und privaten Sportanlagen sowie alle 
Zusammenkünfte in Vereinen, Sportvereinen, 
sonstige Sport- und Freizeiteinrichtungen ab 
dem 17.03.2020 
 

 Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und ähn-
liche Einrichtungen ab dem 16.03.2020 
 

 Gleiches gilt für Prostitutionsstätten, Bordelle 
und ähnliche Einrichtungen ab dem 
16.03.2020  

 
 
4. Der Zugang zu Angeboten der nachstehenden 

Einrichtungen ist ab dem 16.03.2020 zu be-
schränken und nur unter strengen Auflagen so-
wohl für den Innen- als auch den Außenbereich 
(Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Regle-
mentierung der Besucherzahl, Vorgaben für Min-
destabstände zwischen Tischen von zwei Me-
tern, Aushänge mit Hinweisen zu richtigen Hygie-
nemaßnahmen etc.) zu gestatten: 

 
a) Bibliotheken außer Bibliotheken an Hochschu-

len und 
 

b) Mensen, Restaurants und Speisegaststätten 
sowie Hotels für die Bewirtung von Übernach-
tungsgästen 

 
Für Restaurants und Speisegaststätten ist zudem 
zu regeln, dass diese frühestens ab 6 Uhr zu öff-
nen und spätestens ab 15 Uhr zu schließen sind. 

 
 
5. NICHT zu schließen ist der Einzelhandel für Le-

bensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Liefer-
dienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitäts-
häuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und 
Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, 
Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gar-
tenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Groß-
handel. Alle anderen Verkaufsstellen des Einzel-
handels sind ab dem 18.03.2020 zu schließen. 
Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätig-
keit weiterhin nachgehen. 

 
 
6. Der Zugang zu Einkaufszentren, „Shopping-

malls“ oder „factory outlets“ und vergleichbaren 
Einrichtungen ist ab dem 18.03.2020 nur zu ge-

statten, wenn sich dort nicht zu schließende Ein-
richtungen nach Nummer 5 Satz 1 befinden, und 
nur zu dem Zweck, diese Einrichtungen aufzusu-
chen.  

 
 
7. Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel, 

Wochenmärkten, Abhol- und Lieferdiensten, Apo-
theken sowie Geschäften des Großhandels ist 
bis auf weiteres auch die Öffnung an Sonn- und 
Feiertagen von 13 bis 18 Uhr zu gestatten, dies 
gilt nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Oster-
montag. 

 
 
8. Sämtliche Verkaufsstellen im Sinne des Laden-

öffnungsgesetzes sind darauf hinzuweisen, dass 
die erforderlichen Maßnahmen zur Hygiene, zur 
Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von 
Warteschlangen zu treffen sind. 

 
 
9. Übernachtungsangebote zu touristischen Zwe-

cken sind zu untersagen. 
 
 
10. Veranstaltungen sind grundsätzlich zu untersa-

gen. Das schließt grundsätzlich auch Verbote für 
Versammlungen unter freiem Himmel wie De-
monstrationen ein, die nach Durchführung einer 
individuellen Verhältnismäßigkeitsprüfung zuge-
lassen werden können. Ausgenommen sind Ver-
anstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung oder der 
Daseinsfür- und -vorsorge zu dienen bestimmt 
sind oder der Versorgung der Bevölkerung die-
nen (z.B. Wochenmärkte). 

 
Versammlungen auch zur Religionsausübung un-
terbleiben. Kirchen, Islam-Verbände und jüdische 
Verbände haben entsprechende Erklärungen ab-
gegeben. 

 
Zuständige Behörden für Maßnahmen nach § 28 
IfSG sind nach § 3 ZVO-IfSG Städte und Ge-
meinden als örtliche Ordnungsbehörden. 

 
 
I. Diese Anordnungen sind sofort vollziehbar. 
 
 
II. Diese Anordnungen gelten für das gesamte 

Gebiet der Stadt Stolberg und treten am Tage 
nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
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Begründung 
 
Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Gesund-
heit, Arbeit und Soziales NRW vom 13.03.2020 , 
15.03.2020 und 17.03.2020 ergeht diese erweiterte 
Allgemeinverfügung. 
 
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Anste-
ckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder 
ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheits-
verdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zustän-
dige Behörde im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG 
die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und so-
lange es zur Verhinderung der Verbreitung übertrag-
barer Krankheiten erforderlich ist. Unter diesen Vo-
raussetzungen kann die zuständige Behörde gemäß § 
28 Absatz 1 Satz 2   1. Halbsatz IfSG Veranstaltungen 
oder sonstige Ansammlungen von Menschen be-
schränken oder verbieten. Ausgehend von der Geset-
zesbegründung sind hiervon alle Zusammenkünfte 
von Menschen erfasst, die eine Verbreitung von 
Krankheitserregern begünstigen.  
 
Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sin-
ne des Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfähige 
Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder sonstige 
biologische transmissible Agens, welche bei Men-
schen eine Infektion oder übertragbare Krankheit ver-
ursachen können. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich 
um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 
IfSG.  
Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. 
Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die 
Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch 
indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasen-
schleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt 
gebracht werden. Insofern erhöht sich das Risiko ei-
ner Ansteckung mit dem SARS-Cov-2 Virus bei allen 
Veranstaltungen, unabhängig von der Anzahl der 
Besucher/Teilnehmer.  
 
Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Institutes 
(RKI) sind zur Bewältigung der aktuellen Weiterver-
breitung des SARS-CoV-2 Virus „massive Anstren-
gungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes erforderlich“. Es wird das Ziel verfolgt, 
die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu 
erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so 
weit wie möglich zu verzögern. Damit sind gesamtge-
sellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung 
von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung 
von Infektionen im privaten, beruflichen und öffentli-
chen Bereich sowie eine Reduzierung der Reisetätig-
keit verbunden.  
 
Daraus lässt sich ableiten, dass gerade Zusammen-
künfte mit erhöhten Teilnehmer-/Besucherzahlen oder 
solche mit einem erhöhten Gefährdungspotential, sei 
es die Struktur der erwarteten Besucher oder der Ge-
gebenheiten der Zusammenkunft geschuldet, abge-
sagt werden müssen. Nur so kann erreicht werden, 

dass eine Weiterverbreitung der Infektionen mit dem 
SARS-CoV-2 Virus in der Bevölkerung verhindert wird 
oder zumindest verlangsamt wird. 
 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in 
kurzer Zeit rasant verbreitet. 
 
Die Zahl der Infizierten steigt stetig an. Durch die vor-
genannten Erlasse vom 13.03.2020, 15.03.2020 und 
17.03.2020 ist die Stadt Stolberg angewiesen, dafür 
Sorge zu tragen, dass die zur Verhinderung der Ver-
breitung von SARS-CoV-2 notwendigen Maßnahmen 
getroffen werden. Aufgrund der Erlasslage und vor 
dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der 
SARS-CoV-2-Infektionen ist das Entschließungser-
messen insofern reduziert, als weitergehende Maß-
nahmen erforderlich sind, um die Ausbreitung des 
Virus einzudämmen und Infektionsketten zu unterbre-
chen. Dazu müssen kontaktreduzierende Maßnahmen 
zur Beeinflussung, insbesondere Verzögerung der 
Ausbreitungsdynamik ergriffen und Infektionsketten 
unterbrochen werden. Durch die mit Hilfe dieser Maß-
nahmen verlangsamte Weiterverbreitung des Virus 
kann die dringend erforderliche Zeit gewonnen wer-
den, um im Interesse des Gesundheitsschutzes vul-
nerabler Personengruppen das Gesundheitssystem 
leistungsfähig zu halten. Die Entwicklungen der letz-
ten Tage zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen 
nicht ausreichen. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von 
SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten, Niesen 
oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch 
infizierte Personen kann es leicht zu Übertragungen 
von Mensch-zu-Mensch kommen. Eine Vermeidung 
von nicht notwendigen Zusammenkünfte ist ange-
zeigt, um dem Ziel, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 
durch konsequente soziale Distanzierung im täglichen 
Leben zu verlangsamen, näher zu kommen. 
 
Zur Gesundheitssicherung der Bevölkerung ist es 
notwendig, die bestehenden Maßnahmen um ein Ver-
bot von weiteren Anlässen zu ergänzen, bei denen 
vergleichbar hohe Risikofaktoren existieren, wie beim 
Zusammentreffen von Personen im Rahmen von Ver-
anstaltungen und anderen Anlässen. Zu den vor-
genannten Risikofaktoren zählen insbesondere die 
Dauer, Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkei-
ten sowie die fehlende Rückverfolgbarkeit.  
 
Von dem Verbot sind ebenfalls musikalische und 
sonstige unterhaltende Darbietungen jeglicher Art 
(bspw. Tanzveranstaltungen, musikalische Aufführun-
gen, Vorträge) umfasst. 
 
Ausgenommen von diesem Verbot sind nur solche 
Veranstaltungen/Zusammenkünfte, die aus Gründen 
des überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig 
sind, insbesondere solche Veranstaltungen, die der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung oder der Daseinsfürsorge und -vorsorge zu 
dienen bestimmt sind.  
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Dazu gehören insbesondere Wochenmärkte sowie 
Restaurants und Gaststätten, die mit ihrem Nah-
rungsangebot der Nah- und Grundversorgung der 
Bevölkerung dienen. 
 
Diese haben unter stringenter Beachtung der Hygie-
nerichtlinien des Robert-Koch-Institutes zu erfolgen. 
 
Die tatbestandlichen Voraussetzungen für die Ver-
hängung von Maßnahmen liegen vor, da in der Städ-
teregion inzwischen eine hohe und weiter steigende 
Fallzahl von Personen festgestellt wurde, welche sich 
mit dem Coronavirus infiziert haben.  
 
Zudem liegen weitere Krankheitsverdachtsfälle und 
damit Krankheitsverdächtige bzw. Ansteckungsver-
dächtige gemäß § 2 Z. 5 und 7 IfSG vor. Wie vorste-
hend dargestellt, sind Personenansammlungen in 
besonderer Weise geeignet, das Infektionsrisiko wie 
auch die Verbreitung des Virus und damit die hier-
durch drohenden gesundheitlichen Gefahren für die 
Teilnehmenden sowie für die Allgemeinheit zu erhö-
hen.  
 
Als zuständige Behörde habe ich dafür Sorge zu tra-
gen, dass die notwendigen Schutzmaßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung des Virus getroffen 
werden. Für Veranstaltungen ist nach dem Erlass des 
Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales 
NRW vom 13.03.2020 davon auszugehen, dass 
grundsätzlich keine Schutzmaßnahmen durch die 
Veranstalter getroffen werden können, die gleich ef-
fektiv aber weniger eingriffsintensiv sind, als eine Ver-
anstaltung mit dieser Teilnehmer-/Besucherzahl nicht 
durchzuführen. 
 
Das Auswahlermessen reduziert sich damit dahinge-
hend, dass nur die Absage der Veranstaltung oder die 
zeitliche Verschiebung bis zur Änderung der Gefähr-
dungslage und Aufhebung der angeordneten Maß-
nahmen in Betracht kommt. Daher kann nur mit dem 
Verbot von Veranstaltungen die dringend erforderliche 
Verzögerung der Ausbreitung des SARS-CoV-2 Virus 
erreicht werden. 
 
Darüber hinaus ist es gemäß der Erlasse vom 
15.03.2020 und 17.03.2020 vor dem Hintergrund 
drastisch steigender Infektionszahlen in den vergan-
genen Tagen und der weiterhin dynamischen Entwick-
lung der SARS-CoV-2 Infektionen erforderlich, weitere 
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung 
der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und Infektions-
ketten zu unterbrechen. Die Maßnahmen sind geeig-
net, zu einer weiteren Verzögerung der Infektionsdy-
namik beizutragen und daher erforderlich. Durch den 
vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 
(Tröpfchen) z.B. durch Husten, Nießen oder teils mild 
erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Perso-
nen kann es leicht zu Übertragungen von Mensch zu 
Mensch kommen. 
 

Jeder nicht notwendige soziale Kontakt zum Mitmen-
schen beinhaltet ein derart großes Gefahrenpotential, 
so dass nur durch ein Verbot von Veranstaltungen 
und den hier angeordneten darüber hinausgehenden 
Maßnahmen einer weiteren Ausbreitung von Infektio-
nen durch den SARS-CoV-2 Virus entgegengewirkt 
werden kann.  
 
Diese Verbote sind zur Gefahrenabwehr geeignet und 
erforderlich. Das Interesse der Allgemeinheit an der 
allgemeinen Gesundheitssicherung sowie der indivi-
duellen Erhaltung der Gesundheit wiegt deutlich 
schwerer, als das private Interesse an der Teilnahme 
an kulturellen, religiösen und sozialen Kontakten bei 
Veranstaltungen sowie die finanziellen und wirtschaft-
lichen Interessen der jeweiligen Veranstalter.  
 
Zudem erfolgt die zeitliche Befristung dieses Verbotes 
aus Gründen der Verhältnismäßigkeit.  
 
Die Grundrechte der Artikel 2, Absatz 2, Satz 2, Arti-
kel 4, Artikel 12 Abs. 1, Artikel 14 Abs. 1 und Artikel 8 
des Grundgesetzes (GG) werden insoweit einge-
schränkt.  
 
Für diese Anordnung bin ich nach § 3 der Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infekti-
onsschutzgesetz – ZVO-IfSG zuständig.  
 
 
Sofortige Vollziehung 
 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar nach § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG. Die 
Anfechtungsklage hat keine aufschiebende Wirkung. 
Dies bedeutet, dass die Allgemeinverfügung auch bei 
Klageerhebung zu befolgen ist. 
 
 
Bekanntmachung  
 
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Abs. 3 
und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 
(BGBl S. 102, zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl S. 2639) 
auf der Internetseite der Stadt Stolberg und im Amts-
blatt öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht 
erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsge-
richt Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu 
erklären.  
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elekt-
ronischen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Do-
kument muss für die Bearbeitung durch das Gericht 
geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur der verantwortenden Person ver-
sehen sein oder von der verantwortenden Person 
signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden.  
 
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektroni-
sche Behördenpostfach (Elektronischer- Rechtsver-
kehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 
(BGBl. I S. 3803) in der derzeit gültigen Fassung.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden dem Kläger zugerechnet werden. Hin-
weis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der In-
ternetseite www.justiz.de. 

Hinweise 
 
- Eine Zuwiderhandlung gegen diese Anordnungen 

stellt eine Straftat im Sinne des § 75 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 3 IfSG dar. 

 
- Diese Allgemeinverfügung gilt vorbehaltlich einer 

neuen Erlasslage bis einschließlich 19.04.2020 
und diese hiermit angeordneten Maßnahmen gel-
ten. 

 
 
Stolberg, den 18.03.2020  
 
Patrick Haas 
Bürgermeister 
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